
Kaum vorstellbar, aber wahr, Sexualität

mit Tieren (Sodomie oder moderner als

Zoophilie bezeichnet) ist in Deutschland

nicht strafbar! 

Bis zum 1. September 1969 stand die
so genannte Unzucht mit Tieren unter
Strafe. Zwar hatte § 175b des damali-
gen Strafgesetzbuches (s. Kasten) nicht
primär den Schutz der Tiere vor Augen,
sondern die Würde des Menschen, die
durch Sexualität mit Tieren in Frage ge-
stellt wurde, aber der Paragraph ver-
mochte Tiere zumindest mittelbar zu
schützen, in dem die Sodomie als Straf-
tat geächtet wurde. 
Als im Zuge der 1. Strafrechtsreform
(die eine Änderung des Sexualstraf-
rechts bewirkte) das Unzucht-Verbot
aufgehoben wurde, argumentierte
man u.a., dass Tiere vor sexuellen
Übergriffen durch das Tierschutzgesetz
(§ 17 und 18) hinreichend geschützt
seien und keiner weiteren Schutzbe-
stimmung bedürften. So wäre eine Be-
strafung von zoophilen Handlungen
dann möglich, wenn dem Tier nach-
weislich erhebliche Schmerzen oder
Leiden zugefügt werden (s. Kasten).

In der Praxis zeigte sich jedoch, dass
der § 17 des Tierschutzgesetzes Tiere
vor sexuellen Avancen der Menschen
keineswegs zu schützen vermochte. Die
Gründe: 
 Die wenigsten Tiere, mit denen ei-
ner oder mehrere Täter Unzucht bege-

hen, werden mit ihren Verletzungen ei-
nem Tierarzt vorgestellt,
 Verletzungen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten der betroffenen Tiere werden
von Außenstehenden kaum mit sexuel-
lem Missbrauch in Verbindung ge-
bracht,
 sexuelle Handlungen an und mit
Tieren finden hinter verschlossenen Tü-
ren, alleine oder im Kreis Gleichge-
sinnter statt,
 Tiere, die aufgrund ihrer anatomi-
schen Voraussetzungen anale und va-
ginale Penetrationen kaum überleben
können, sterben und werden unbe-
merkt entsorgt. Dazu zählen besonders
Katzen, kleine Hunde, Kleintiere und
Geflügel,
 weil nach gegenwärtiger Lage die
Aussicht auf eine Verurteilung des Tä-
ters, sollte er tatsächlich bekannt sein,
minimal sind, raten Polizei, Staatsan-
waltschaft, Veterinäramt und Tierarzt
häufig von einer Anzeige ab. 

§ 18 des Tierschutzgesetzes kann her-
angezogen werden, wenn Täter sich an
fremden Tieren vergreifen und ihnen

nachweislich erhebliche Schmerzen zu-
fügen. Doch auch dieser Paragraph er-
weist sich in Bezug auf sodomistische
Handlungen als praxisfern. Denn wenn
kein Nachweis erbracht werden kann,
dass der Zoophilist die Verletzungen
des Tieres infolge seines sexuellen Zu-
griffes billigend in Kauf nahm (beding-
ter Vorsatz), kommt nur eine fahrlässi-
ge Verletzung in Betracht. Und die ist
nicht strafbar. 

Solange "Unzucht" mit Tieren unter
Strafe stand, gab es eine statistische Er-
fassung der - zur Anzeige gebrachten -
Fälle. Nach dem 1. September 1969
bestand, nach Aufhebung des Sodo-
mieverbots, kein Anlass mehr zur Do-
kumentation. So gibt es derzeit keine
genaue Datenlage zur tatsächlichen
Zahl von Tätern und missbrauchten
Tieren. 
Es bleibt die grundsätzliche Annahme
von Sexualtherapeuten, Psychologen,
Tierärzten und Tierschutzorganisatio-
nen, dass die Sexualität mit Tieren mit
einer Dunkelziffer belegt ist und in be-
stimmten Kreisen als "Lifestyle" be-

trachtet wird. Hinweise
auf eine zunehmende
Anhängerschaft geben
u.a. die Verfechter
selbst, die um die ge-
sellschaftliche und ge-
setzliche Anerkennung
ihrer "sexuellen Orien-
tierung" bemüht sind. 
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Ein 35jähriger verletzt Muttersau und Kuh bei einer

Schändung schwer, ein 30jähriger vergeht sich an

Hühnern, die in Folge der Penetration jämmerlich

verenden. Ein Unbekannter missbraucht einen Ka-

ter, der sich mit blutendem After nach Hause

schleppt und notoperiert werden muss. Eine Schä-

ferhündin erduldet für die sexuellen Obsessionen

ihres Halters unsägliche Qualen, und eine sieben

Kilogramm schwere Yorkshirehündin muss die kör-

perliche "Liebe" eines ausgewachsenen Mannes

über sich ergehen lassen. Einzelfälle?

T I E R S C H U T Z P O L I T I K(K)E I N TA B U T H E M A

SCHOCKIEREND: IN DEUTSCHLAND

SEXUELLER MISSB
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Lesen Sie zu diesem Thema auch die Geschichte

Sodomisten hilflos ausgeliefert

"Einstiegserfahrung" an Hunden
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Dass es sich nicht nur um einige weni-
ge Menschen mit irrigen Vorlieben han-
delt, lässt sich im Internet nachvollzie-
hen. Da öffnen sich nach Eingabe von
entsprechenden Suchbegriffen ein-
schlägige Webseiten mit Anleitungen
zu sexuellen Praktiken mit Tieren, Tier-
bordellen und Tauschbörsen, in denen
Tiere gegen Geld für Einzel- und Grup-
pensexorgien angepriesen werden. 

In jüngeren Internetstudien versuchen
Psychologen Persönlichkeitsstruktur
und Motivation der Sodomisten/Zoo-
philisten zu hinterfragen. In diesen Stu-
dien, die mit freiwilligen Teilnehmern
durchgeführt wurden, ergibt sich zu-
sammengefasst folgendes Bild: 
 Männer und Frauen bekennen sich
zu ihren Neigungen, wobei der Anteil
der Männer weitaus größer ist,
 die ersten sexuellen Übergriffe an
Tieren wurden im Schnitt im Alter zwi-
schen 12 und 17 Jahren vorgenom-
men, 
 die meisten vergingen sich als "Ein-
stiegsfahrung" an einem Hund, über-
wiegend an fremden Hunden,
 über 2/3 der Teilnehmer geben an,
"eine starke emotionale Bindung" zu
den betroffenen Tieren aufzubauen,
 fast 90% meinen, bei der sexuellen
Handlung "Gefühle und Willen des Tie-
res" respektiert und die betroffenen Tie-
re "nicht gezwungen" zu haben. Fast
60% geben an, die Initiative sei vom
Tier ausgegangen,
 ein Teil gesteht ein, Tieren durch
Festhalten (u.a. auch bis hin zur Tö-
tung) Gewalt zugefügt zu haben. 

Das deutsche Strafrecht schützt die se-
xuelle Selbstbestimmung des Men-
schen. Ein Bestandteil unseres Rechts-
systems ist die Zustimmung der Partner
zur sexuellen Begegnung. Tiere dage-
gen sind sexuellen Übergriffen durch
Menschen wehrlos - und im rechtlichen
Sinne schutzlos - ausgeliefert. 

Die Tiere, die auf Fürsorgepflicht des
Menschen angewiesen sind, können
nicht zustimmen, ihre(n) Peiniger nicht
benennen und keinen Rechtsbeistand
einfordern. Ihr Leid ist ein verschwiege-
nes, von der Öffentlichkeit tabuisiertes
und mit Scham behaftetes Thema.    

Wissenschaftler unterscheiden drei Ar-
ten des sexuellen Vergehens an Tieren: 
1. rein sexuell motiviert 

(ohne Schmerzen),
2. sadistisch motiviert. Erregung und 

Befriedigung erfolgt durch Quälen 
und Tötung des Opfers, 

3. Täter zeigt beide Ansätze.

Punkt 2 und 3 wären, sollte der Täter
erkannt und angezeigt werden können,
nach dem Tierschutzgesetz zu bestra-
fen, Punkt 1 nicht. Selbst wenn Tiere
durch Schläge, Tritte, Fesselungen und
Würgegriffe gefügig gemacht wurden,
kann das Tierschutzgesetz nur greifen,
wenn die Schmerzzufügungen nach-
und beweisbar sind. 

Wann und ob Täter Gewalt anwenden,
um sich am Tier zu vergehen, richtet
sich erfahrungsgemäß nach folgenden
Voraussetzungen: 
 Abwehrbereitschaft und Anatomie
des Tieres,
 Kenntnisse über Verhalten und Ma-
nipulierbarkeit (Unterwürfigkeit) des
Opfers,
 Erfahrung und Häufigkeit sexueller
Handlungen mit Tieren,
 Gruppendynamik. In Anwesenheit
Gleichgesinnter kann die Situation ent-
gleiten und sich in Aggression gegen
das missbrauchte Tier entladen.
Die "Neigungen" von Sodomisten/Zoo-
philisten richten sich auf alle Heim- und
landwirtschaftlich gehaltenen Tiere.
Pferde, Esel, Schafe, Schweine, Ziegen,
Kühe und Rinder werden zur Befriedi-
gung der Lust genauso herangezogen
wie Hunde, Katzen, Kleintiere und Ge-
flügel. 
Es ist eine Situation, die an Wider-
sprüchlichkeit kaum zu überbieten ist:

(K)E I N TA B U T H E M A

NICHT VERBOTEN

RAUCH VON TIEREN
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Ein Beispiel: Ende Dezember 2005 wird die Polizei in eine Wohnung gerufen.

Nachbarn konnten das über Wochen anhaltende (!) jämmerliche Geheul der

Hündin nicht mehr ertragen. Die Beamten finden eine misshandelte Schäfer-

hündin vor, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Genitalbereich nicht

mehr laufen kann. Erst in der Tierklinik können die Blutungen gestillt werden. Der

Halter, gegen den Anzeige wegen Tierquälerei erstattet wurde, kündigt an, sich

mit der Beschlagnahmung der Hündin nicht zufrieden geben. 

von Amelie und ihrer Rettung (S. 33).

SEX MIT TIEREN … UND DAS GESETZ SCHWEIGT

Bis zum 1. September 1969 galt: "Die widernatürliche Unzucht, welche von
Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch
kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden." (§175b StGB)
Das Tierschutzgesetz kann Tiere vor sexuellen Übergriffen nicht ausreichend
schützen. Folgende Paragraphen können herangezogen werden: 

§17 Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder

2. einem Wirbeltier

a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden

b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche 

Schmerzen oder Leiden zufügt.     

§18 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne ver-

nünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt
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Die Darstellung und Verbreitung tier-
pornographischer Medien ist verbo-
ten, alle sexuellen Übergriffe auf Tie-
re bleiben jedoch straffrei! 
Es ist erlaubt, Tiere zum Zweck sexuel-
ler Handlungen zu verkaufen, zu ver-
leihen oder zu vermitteln. Und es ist
ebenfalls gestattet, Tiere (meist schon
als Welpe) so zu konditionieren, dass
sie zoophile Praktiken mit sich gesche-
hen lassen. Obwohl bekannt ist, dass
die widernatürliche, sexuelle Fehlprä-
gung auf den Menschen ausschließlich
durch Zwang, Strafe und Abhängigkeit
erreicht werden kann.  

Der Bund gegen Missbrauch
der Tiere e.V. fordert:

 ein gesetzliches Verbot von Sodo-
mie/Zoophilie,
 das Tierschutzgesetz zu ergänzen
und sexuelle Handlungen mit Tieren als
Tierquälerei anzuerkennen und zu be-
strafen,  
 durch schärfere Gesetze und Kon-
trollen die Verbreitung tierpornogra-
phischer Darstellungen im Internet zu
unterbinden und die Urheber konse-
quent zu bestrafen,

 Tierärzte, Polizei und Veterinäräm-
ter so zu schulen, dass sie mögliche
Anzeichen für sexuelles Vergehen an
Tieren rechtzeitig erkennen und recht-
liche Schritte einleiten können,
 Zoophilie/Sodomie als ernst zu
nehmendes Tierschutzproblem anzuse-
hen und die Bevölkerung entsprechend
aufzuklären und zu sensibilisieren.

Mehr Infos unter: 
www.verschwiegenes-tierleid-online.de
www.tierimrecht.org

Text und Fotos: Claudia Lotz

Die Schäferhündin Moni (8) hat sehr traurige Jahre in
einem Verschlag ohne soziale Kontakte hinter sich. Die
trotz ihrer Erfahrungen sehr sanfte und liebenswerte
Hündin genießt alles, was Spaß macht: Spazierenge-
hen, Ballspiele und Streicheleinheiten von tollen Men-
schen. Moni wäre die optimale Ergänzung für ein ru-
higes Zuhause (keine Kinder, keine Tiere) mit Garten.
Kontakt: TH Elisabethenhof, Tel: 06035 / 59 16      

Die beiden Chinchillas Lydia und Emil (kastriert) sind zwei Jahre alt und
gehen gerne auf Entdeckungstour. Für ihre Streifzüge brauchen sie ein art-
gerechtes Gehege, das ihnen genügend Freiraum bietet. Wie dieses Pär-
chen nur gemeinsam vermittelt wird, wollen auch die beiden kastrierten
Böckchen (Vater und Sohn, hier nicht abgebildet) zusammen einen Neu-
anfang bei liebevollen Menschen wagen. Kontakt: TH Elisabethenhof, Tel:
06035 / 59 16

Unternehmungslustiges Pärchen

Leben im Verschlag

Lydia & Emil

Moni

Liebevolle Menschen gesucht!

T I E R E I N NOT

(K)E I N TA B U T H E M A


